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Regierung will Alphüttenstreit schlichten
Umdie unklaren Eigentumsverhältnisse anAlpgebäuden im oberen Toggenburg zu klären, schlägt die St.Galler Regierung Lösungen vor.

JaninaGehrig

63.54 Franken. So viel Wert
habe die Grundfläche seiner
dreiAlpgebäudeaufderAlpFlis
inWildhaus-Alt St.Johann, sagt
Josef Koller. Seit dem 1. Januar
1935 ist dieAlp in seinemFami-
lienbesitz. Die Initialen seines
GrossvatersFW(FidelWessner)
seien zwischen der Hütte und
dem alten Stall im Türbalken
noch immer eingraviert. Wie
auch Alpwirt Heinrich Giezen-
danner, den diese Zeitung ver-
gangenenOktober porträtierte,
fühlt sich «Schäflisepp», wie er
in der Region genannt wird,
über Nacht enteignet. Im Zuge
der Überarbeitung des Grund-
buchswarensienämlichzusam-
men mit mindestens 40 weite-
ren Alpwirten plötzlich als
Eigentümer gelöscht worden.
An ihrer Stelle werden nun die
entsprechendenAlpkorporatio-
nen als Eigentümer aufgeführt.

Mittlerweile ist die Politik
auf das Problem aufmerksam
geworden. Im Februar reichte
der Nesslauer SVP-Kantonsrat
IvanLouis eineEinfacheAnfra-
ge an die Regierung ein. «Eine
unnötigeAnpassungderVerwal-
tungspraxis droht Traditionen
zu zerstören, die sich über Jahr-
hunderte entwickelnkonnten»,
sagtederPolitiker.Erwolle, dass
dasGrundbuchderWirklichkeit
angepasst werde. Nun liegt die
Antwort der Regierung vor.

Rechtsverhältnissebis 1912
andersgeregelt
Sie verweist noch einmal auf
den geschichtlichen und recht-
lichenHintergrund, derdieKlä-
rungderEigentumsverhältnisse
derart kompliziert gestaltet. So
verliehen vomMittelalter bis in
dieNeuzeit hineinursprünglich
die Klöster als Alpeigentümer
dieAlprechtegegenAbgabenan
dieBauern,welchediesebewirt-
schafteten. Später wurden die
Bauern zu Eigentümern der
Alpen. Sie schlossen sich in pri-
vatenGenossenschaften, später
inAlpkorporationenzusammen,
die privatrechtliche Körper-
schaften bilden. Die Besitzver-
hältnisse wurden schriftlich in

UrkundenoderAlpbüchern fest-
gehalten. Das Problem daran:
Das war, bevor das Schweizeri-
sche Zivilgesetzbuch mitsamt
dem eidgenössischen Grund-
buch per 1. Januar 1912 einge-
führtwurde.Bis zudiesemZeit-
punkt waren die Rechtsverhält-
nissederAlpkorporationenalso
nicht durch übergeordnetes
Recht geregelt. Seit der Einfüh-
rungdesSchweizerischenZivil-
gesetzbuches hingegen gilt das
sogenannte Akzessionsprinzip
auch für Alpgrundstücke, was
bedeutet, dass sich das Eigen-
tum an Grund und Boden auch
auf die sich darauf befindenden
Gebäude erstreckt. Alexander
Gulde, Leiter Amt für Gemein-
den und Bürgerrecht, erklärt es
auchso:«Seit 100Jahrengilt bei
uns das Zivilgesetzbuch, wo-
nachGebäudedemEigentümer
des Bodens gehören.»

WährendGulde sagt, es sei-
en keine Eigentumsrechte ge-

löscht worden, fühlen sich die
Alpwirte ihrer Hütten beraubt.
Denn plötzlich wies die Rech-
nungderGebäudeversicherung
des Kantons St.Gallen Dut-
zende von ihnen nicht mehr als
Eigentümer der Alpen auf, son-
dernprivatrechtlicheAlpkorpo-
rationen. Diese seien vielerorts
als Eigentümer derAlpgebäude
im Grundbuch eingetragen,
schreibt die Regierung. Sie
räumt allerdings ein, seit Jahr-
zehnten bestehe zwischen den
im Grundbuch eingetragenen
Eigentumsverhältnissen und
den gelebten Strukturen eine
Diskrepanz.

NeueVerträge schaffen
oderBaurechterteilen
DiesemöchtedasDepartement
des Innern im Rahmen seiner
Aufsicht über die Grundbuch-
führung inZusammenarbeitmit
dem Volkswirtschaftsdeparte-
ment nun lösen undden betrof-

fenenkommunalenGrundbuch-
ämtern, Gebäudenutzenden
und Alpkorporationen aufzei-
gen.

Konkret stehengemässAnt-
wort derRegierung verschiede-
ne Möglichkeiten zur Verfü-
gung. Bei einer ersten Variante
würden die Alpkorporationen
mitden jeweiligenGebäudenut-
zern die Rechte und Pflichten
vertraglich neu regeln. «Ver-
gleichbar ist diesmit einemVer-
trag zwischen einer Wohnbau-
genossenschaft und ihrenHaus-
bewohnern», sagt Alexander
Gulde.

Die zweite Möglichkeit be-
stehe darin, dass die Alpkorpo-
rationen für Gebäude und um-
liegendesLandeinBaurecht er-
teilen würden, welches im
Grundbuch eingetragen wird.
DamitwürdedasEigentum(Ge-
bäudeundBoden) voneinander
entkoppelt. «Dafür bräuchte es
einenBaurechtsvertrag, dermit

demübergeordnetenRecht ver-
einbar ist», sagtGulde.Drittens
könnemandieSituationauch so
belassen. Die Rechtsunsicher-
heit würde allerdings dadurch
nicht behoben.

Alpwirte fordern
unbürokratischereLösung
Was sagen betroffene Alpwirte
zudenVorschlägen? JosefKoller
setzt auf den zweiten Lösungs-
vorschlag.Er versucht,wie auch
viele andere Betroffene, für sei-
nedreiAlpgebäudeeinBaurecht
zu bekommen. Dass dies nötig
sei, empfindet er jedoch als
«lachhaft».Dennumseinedrei
Alpgebäude auf der Grundflä-
che imWert von rund 64 Fran-
ken im Baurecht zu erhalten,
müsste er6500Frankenbezah-
len. Allein im oberen Toggen-
burg seien800Gebäudebetrof-
fen. Das ergibt einen «saftigen
Betrag», sagt er, der eine unbü-
rokratischere Lösung fordert.

Viel einfacherwärees,manwür-
de das Gebiet mit Satelliten er-
fassen, im Geoportal eintragen
und das Baurecht flächende-
ckend gewähren – ähnlich, wie
diesdieKantoneUriundSchwyz
schon handhabenwürden. Kol-
ler sagt: «Auf einer Alp müssen
doch keine Marksteine gesetzt
werden.»

Für Verwirrung sorge zu-
dem: Noch immer bestehe ein
Baurechtsverbot indenMuster-
statuten des Kantons. Dies be-
stätigt Alexander Gulde. Tat-
sächlich sei indenaltenMuster-
statuten die Vergabe von
Baurechten im Grundsatz aus-
geschlossen, im Einzelfall aber
möglich. Der Kanton habe nun
eine zweite Version aufgeschal-
tet, welche die Baurechtsverga-
be nicht auf den Einzelfall be-
schränke.

Infoveranstaltungen in
Wildhaus,NesslauundMels
Um die Situation undmögliche
Lösungsansätze aufzuzeigen,
veranstaltet der Kanton in den
kommendenWochendrei Infor-
mationsveranstaltungen im
Toggenburg und im Sarganser-
land. So am 23. März in Wild-
haus, tagsdarauf inNesslauund
am 12. April in Mels. Entschei-
dend sei die Meinung der Alp-
korporationen, sagtGulde.Auch
fürKoller ist klar:Diesemüssten
sich nun zusammenraufen.

Edith Graf-Litscher ist jetzt eine Firma
Die Thurgauer SP-Nationalrätin fasst ihreMandate in einemUnternehmen zusammen –mit Potenzial fürmehr.

Christian Kamm

Seit 2005 sitzt Edith Graf-Lit-
scher für die SP imNationalrat.
IndiesemMonatwird sie 58 Jah-
re alt. Wenn sie jetzt, wie das
Amtsblatt vom 11.März rappor-
tiert, das Einzelunternehmen
«PolitikberatungGraf-Litscher»
gegründethat, stellt sichdieFra-
ge wie von selbst: Plant da je-
mand seine Zukunft nach der
Politik? Steht ein Rücktritt oder
der Verzicht auf eine erneute
Kandidatur insHaus?

Sie sei sehrgernePolitikerin,
sagt Edith Graf auf Anfrage,
lässt aber die Antwort auf die
Fragenach ihrer politischenZu-
kunft offen. Zwar seien im SP-

Kantonalvorstand schon ver-
schiedene Szenarien mit Blick
aufdie eidgenössischenWahlen
2023diskutiert, abernochkeine
Entscheide gefällt worden.
Grundsätzlich beschlossen ist
einzig, dass die SP eine Kandi-
datur fürdenStänderat lanciert,
falls es eineVakanz gebenwird.
UnddieKandidatinwürdeEdith
Graf-Litscher heissen? «Auch
das ist noch offen», sagt die
langjährigeNationalrätin.

ImFallderFälle
ausbaufähig
Mehr ist laut Graf-Litscher mo-
mentan nicht spruchreif. Dafür
hat die Politikerin ihre diversen
EngagementsundVerpflichtun-

gen, resultierend aus der parla-
mentarischen Arbeit in Bern,
rechtlichneugeordnet.DasEin-
zelunternehmen «Politikbera-
tung Graf-Litscher» erbringt
laut Eintrag imHandelsregister
«Dienstleistungen und Füh-
rungsaufgaben für Verbände,
Vereine, Stiftungen, Unterneh-
men und Institutionen». Inha-
berin istEdithGraf,mit anBord
ihr Mann Harry. Sie habe sich
diesenSchritt schon langedurch
denKopf gehen lassen, soEdith
Graf, und sei nun zum Schluss
gekommen,dass er Sinnmache,
um «meinen nebenamtlichen
Engagements einegemeinsame
zukunftsfähigeBasis zugeben».
Ausserdemsei diesesModell, je

nachdem, ob sie weiter Politik
oderebenetwasanderesmache,
ausbaufähig. Das bedeutet
gleichzeitig, dass die SP-Politi-
kerin trotz Firmengründung

momentannicht plant, gross ins
Beratungsgeschäft einzustei-
gen. Graf-Litscher sagt: «Für
Zusätzliches habe ich keine Ka-
pazitäten.» Gemäss Edith Graf
bringen ihre Mandate, die sie
schonheute innehatunddienun
in die Firma überführt werden,
jährlich rund 11000 Franken
ein. Es handle sich also um
einenNebenerwerb.

InvielenNationalräten
steckt einBerater
DieThurgauerSP-Nationalrätin
ist nicht das erste Nationalrats-
mitglied, das sich imBeratungs-
wesen betätigt und beileibe
nichtdaseinzige.NationalratAl-
bertRösti zumBeispiel, ehema-

liger SVP-Präsident, bietet seine
BeratungenunterdemDachdes
«Büro Dr. Rösti GmbH» an.
OderdieZürcherFDP-National-
rätin Doris Fiala, die mit ihrer
Firma «Risiko- und Chancen-
management» Öffentlichkeits-
arbeiten übernimmt.

«Planen Sie einen Wahl-
oder Abstimmungskampf?» –
«KaumZeit für einengutenText
oder eine Rede?» Bei Edith
Graf-Litscher dürfte man mit
solchenBegehrenbis aufweite-
res an der falschenAdresse lan-
den.Dafürkann lautWebsitedie
«Polestica GmbH» weiterhel-
fen. Die Frau dahinter: Esther
Friedli. IhresZeichensSt.Galler
SVP-Nationalrätin.
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Edith Graf-Litscher, Thurgauer
SP-Nationalrätin.
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«AufeinerAlp
müssen
dochkeine
Marksteine
gesetzt
werden.»

JosefKoller
Alpwirt Alp Flis


